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bensmíttelgeeett als volksechädl Ing und gefährlichen Gewohnheitsı 
verurteilt. hat 
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in der er beschäftigt war, fortgesetzt insgesamt 5 Zentner Fleisch 
und Fett von verendeten und tierärxtlich verworfenen Tieren gestoh- 
len, zu Huret und Schinken verarbeitet und zum großen Teil zu üben= 
müßigen Preisen verkauft oder gegen wertvolle Gebrouchegegenstände 
eingetauscht. 

ı - 
. Die Nichtigkeitebeschwerde richtet sich lediglich gegen den 

strafbusspruch„ Sie dacht geltend, die strafe werde weder der schwer 

I 
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re der Ta: noch auch dem Schutze der Volksgeme inschaft gegen einen 
so unverbesserlichen, gewinnsüchtigen und bedenkenlosen Gewchnheits= 
dieb gerecht Sie hat Erfolg. 

ı Der Angeklagte ist in den Jahren 1922 bis 1958 .l8ma1 gericht: 
lieh bestraft wurden, darunterulamal " wegen einfachen und*schweren 
Diebstahls sowie wegen Rückfalldiebstahls, J mal wegen Betruges 
und Rückjallbetruges und je einmal wegen gefährlicher Körperverlet= 
Fung, wegen Hausfriedensbruchs leichtfertiger falscher Anschuldi= 
ging und wegen fortgesetzten Sittlichkeitsverbrechens- wegen der ¬ 

ı 

ihm Jetzt zur Lost gelegten Tat hat ihn das Sonderger acht als Vo1 es= 
Schädling verurteilt, weil er den durch den Krieg bedingten Mangel 
an Fleisch bewußt ausgenutzt hat, um Volks genossen ohne Rücksicht 
auf ihre Gesundheit aus reiner Habgier verdorbenes„ gesundheits- 
seNädliches Fleisch zu Überpreisen zu verkaufen oder gegen Gebrauchs 
-gegenstände ejneutauschen. Eít Recht bezeichnet das Sandergericht den 
Angeklagten im Hinblick auf sein Vorleben und seine jetzt abgeur= 
teilten Straftaten als asoeialen Menschen und sein Verhalten als 
außerordentlich verwerjlích, weil er die Notzeit des deutschen Volke 
in schamloser Heise zu seinem persönlichen Vorteil auspenutxt hat 
Dann aber ist der Ntchtigkeítsbesch~ ~erde darin beieupjlíchten daß 
bei der besonderen Verwerflichkeit der Tat noch gesundem Volksemp= 
finden lediglich die Todesstrafe als schwerste im § 4 Volksschddlvø 
vorgesehene strafe als Sühne in«Betracht kommen könne. 

Die Verhängung dieser schwersten Strafe ist aber auch nach dem 
§ 1 Ähderungsâ gerechtfertigt. Für die Frage, ob der gefährliche Ge: 
woNnheitsverbrecner nach dieser Bestimmung der Todesstrafe zu von: 
fallen hat, ist der Wert oder Unwert einer Personlichkeit entscheid= 
dend.FIe .dassenderøerteht selbst zutreffend ausführt, reiht sich im 
Lebengdes Angeklagten' seit seiner Rückkehr aus der Krtegsgejanaens 
Schaft eine strafbare Handlung an die andere Seine Gemeingefährlich 
zeit .als Dieb ist bereits in früheren Urteilen von den Gerichten 
hervorgehoben worden; Neben den zahlreichen zum Teil.schweren Dieb 
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